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Click, collect and take back –
Widerrufsrecht f�r den station�ren Handel?

Es gibt sie schon, die pragmatischen Lçsungen in
Pandemiezeiten. Sie sind nicht gerade h�ufig, vor
allem nicht im station�ren Einzelhandel, aber sie
kommen vor. Lokale Einzelh�ndler:innen entde-
cken den Online-Handel und setzen kleine On-
line-Shops auf. Dabei wird immer h�ufiger auch
auf Click&Collect-Modelle zur�ckgegriffen: Die
Verbraucher:innen bestellen online oder telefo-
nisch und holen die Ware im Ladengesch�ft ab.
Dabei sind die Ausgestaltungsvarianten vielf�l-
tig. Soweit nach aktueller lokaler Verordnungsla-
ge Besuche in Ladengesch�ften zul�ssig sind,
werden auch Click&Meet angeboten und Termi-
ne f�r den Besuch des station�ren Shops gebucht.

Im Abmahnwonderland dauert es na-
t�rlich nicht lange, bis die Frage dis-
kutiert wird, inwieweit die Einzel-
h�ndler:innen in diesen Konstellatio-
nen die fernabsatzrechtlichen Vor-
schriften zu beachten haben und ins-
besondere Verbraucher:innen ein Wi-
derrufsrecht hinsichtlich der geschlos-

senen Vertr�ge einr�umen m�ssen.
Daf�r muss es sich um Fernabsatzvertr�ge im Sin-
ne des § 312c BGB handeln. F�r Verhandlungen
und Vertragsschluss selbst d�rfen Verbrau-
cher:innen und Unternehmer:innen also aus-
schließlich Fernkommunikationsmittel verwen-
den. Zudem muss der Vertragsschluss im Rahmen
eines f�r den Fernabsatz organisierten Vertriebs-
oder Dienstleistungssystems erfolgen.
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, h�ngt na-
t�rlich von der jeweiligen Konstellation ab. In
den Click&Meet-F�llen ist das in aller Regel
nicht der Fall. Soweit es lediglich um eine Ter-
minbuchung geht und die Kund:innen sich im La-
dengesch�ft f�r einzelne Produkte entscheiden
kçnnen, kommt ein etwaiger Vertrag auch erst
vor Ort zustande. Ein Fernabsatzvertrag liegt
nicht vor. Nicht so eindeutig ist das in den F�llen
von Click&Collect. Kommt der Vertrag schon
online oder am Telefon zustande und erfolgt die
Abholung lediglich anstelle eines Versands, wur-
den jedenfalls einmal die Vertragserkl�rungen
�ber Fernkommunikationsmittel abgegeben. An-
ders ist es, wenn vor Ort noch Auswahlmçglich-
keiten (etwa Grçße, Farbe, individuelles Produkt)
bestehen und die Kund:innen sich im Laden auch
noch gegen einen Vertragsschluss entscheiden
kçnnen.
Frage des Einzelfalls ist aber, ob der Vertrag auch
im Rahmen eines Fernabsatzsystems zustande
kam. Hierbei kommt es auf die Organisation des
jeweiligen H�ndlers an. Erforderlich ist, dass der
Unternehmer durch die personelle und sachliche
Ausstattung innerhalb seines Betriebs die organi-
satorischen Bedingungen geschaffen hat, die not-

wendig sind, um regelm�ßig im Fernabsatz zu t�-
tigende Gesch�fte zu bew�ltigen (vgl. zuletzt
BGH vom 19. 11. 2020, K&R 2021, 121 f�r das
Fernabsatzsystems eines Rechtsanwalts). Danach
spricht insbesondere eine intensive Bewerbung
der Mçglichkeit, unmittelbar im Fernabsatz Ver-
tr�ge abschließen zu kçnnen, f�r das Vorhanden-
sein eines Fernabsatzsystems. Insofern wird den
station�ren H�ndler:innen die Corona-Not zur
Falle: Wenn sie in der Werbung etwa deutlich
auf eine kontaktlose Mitnahmemçglichkeit hin-
weisen und solche Bestellungen nicht die Aus-
nahme bleiben, liegt ein Fernabsatzsystem im
Zweifel vor. Gleiches gilt, wenn sich die H�nd-

ler:innen Online-Verkaufsplattformen bedienen
und das Ladengesch�ft lediglich als Zustellmçg-
lichkeit (anstelle des ebenso mçglichen Ver-
sands) anbieten.
Liegt ein Fernabsatzvertrag vor, greift nicht nur
das Widerrufsrecht nach § 312g BGB, womit
ebenso gebeutelte wie kulante H�ndler:innen
wohl im Einzelfall umgehen kçnnen werden.
Vielmehr gelten auch die Informationspflichten
des § 312d BGB. Zu den Pflichtinformationen,
die f�r jeden einzelnen angebahnten Vertrag
und jedes einzelne angebotene Produkt angege-
ben werden m�ssen, gehçren dann unter ande-
rem die wesentlichen Eigenschaften der Waren
(von der Rechtsprechung durchaus weit inter-
pretiert), die Zahlungs-, Liefer- und Leistungs-
bedingungen, das Verfahren des Unternehmers
zum Umgang mit Beschwerden, ein Hinweis
auf das Bestehen eines gesetzlichen M�ngelhaf-
tungsrechts f�r die Waren und gegebenenfalls
das Bestehen und die Bedingungen von Kun-
dendienst, Kundendienstleistungen und Garan-
tien, womit bei (zu) strenger Auslegung auch
Herstellergarantien gemeint sind, mit denen
die H�ndler:innen nichts zu tun haben, von de-
nen sie mçglicherweise noch nicht einmal wis-
sen. Außerdem bedarf es einer vollst�ndigen
Widerrufsbelehrung inklusive des mit ‚absurd‘
noch freundlich umschriebenen Widerrufsfor-
mulars aus Anlage 2 zu Art. 246a § 1 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 EGBGB. Zudem m�ssen alle Anga-
ben nicht nur online bzw. am Telefon (!) erteilt
werden, sondern den Kund:innen auch auf
einem dauerhaften Datentr�ger (also in der Re-
gel per E-Mail) �bermittelt werden.
Wenn es noch eines Belegs bedurft h�tte, dass das
fernabsatzrechtliche Verbraucherrecht �ber die
Str�nge schl�gt, dann liefert ihn das Angebot
von Click&Collect durch kleine Einzelh�nd-
ler:innen in Zeiten von COVID-19. Pragmatische
Lçsungen brauchen bisweilen eine pragmatische
Gesetzesauslegung, sonst wird der �rger den
Nutzen deutlich �bersteigen.
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